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Einkommensteuer . Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene Krankheits-
kosten  
 
Der BFH hat am 29. November 2017 entschieden, dass Krankheitskosten, die ein privat krankenver-
sicherter Steuerpflichtiger selbst trägt, um dadurch die Voraussetzungen für eine Beitragserstattung 
zu schaffen, nicht als Sonderausgaben abgezogen werden können. 
 
Die Kläger (privatversicherte Eheleute) hatten Beiträge zur Erlangung des Basisversicherungs-
schutzes gezahlt. Um in den Genuss von Beitragserstattungen zu kommen, hatten sie Krankheits-
kosten selbst getragen und nicht bei ihrer Krankenkasse geltend gemacht. 
 
Zur Ermittlung der als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge kürzte der Ehe-
mann die gezahlten Beiträge um die erhaltenen Beitragserstattungen, rechnete aber die selbst 
getragenen Krankheitskosten gegen, da er und seine Ehefrau insoweit wirtschaftlich belastet seien. 
Weder das Finanzamt noch das Finanzgericht folgten seiner Auffassung. Und auch in der Revision 
war er erfolglos. 
 
Nach dem gesetzlichen Wortlaut muss es sich um „Beiträge zu Krankenversicherungen“ handeln. 
Daraus folgt, dass nur solche Ausgaben als Beiträge zu Krankenversicherungen anzusehen sind, die 
zumindest im Zusammenhang mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen und damit – als 
Vorsorgeaufwendungen – letztlich der Vorsorge dienen. Daher hatte der BFH bereits in 2016 ent-
schieden, dass Zahlungen aufgrund von Selbst- bzw. Eigenbeteiligungen an entstehenden Kosten 
keine Beiträge zu einer Versicherung sind. 
 
Die selbst getragenen Krankheitskosten waren im Streitfall auch nicht als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar. Der Abzug scheiterte, weil die zumutbare Eigenbelastung (abhängig vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand und der Anzahl der Kinder) nicht überschritten war. Somit 
konnte der BFH ausdrücklich offenlassen, ob überhaupt eine Zwangsläufigkeit der Aufwendungen 
(= zwingende Voraussetzung) vorliegt, wenn der Steuerpflichtige auf die ihm zustehende Erstattung 
der Krankheitskosten verzichtet. 
 
Tipp: Da der Abzug selbst getragener Kosten regelmäßig scheitern wird, sollte vorher durch-

gerechnet werden, ob sich eine Beitragsrückerstattung unter dem Strich überhaupt lohnt. 
 Vereinfacht: Trägt ein Steuerpflichtiger mit einem unterstellten Steuersatz von 30 % Krank-
heitskosten in Höhe von € 400,00 selbst, um eine Beitragsrückerstattung von € 500,00 zu 
erhalten, ergibt sich unter dem Strich „ein Minus“ von € 50,00. Denn dem finanziellen Vorteil 
von zunächst € 100,00 steht eine steuerliche Mehrbelastung von € 150,00 (30 % von 
€ 500,00) gegenüber.  

 
 
Einkommensteuer . Erschütterung des Anscheinsbeweises für private Pkw-Nutzung 
 
Befindet sich ein Pkw im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, spricht der Anscheinsbeweis 
dafür, dass der Pkw auch privat genutzt wird. Dieser Anscheinsbeweis kann jedoch durch weitere 
Fahrzeuge im Privatvermögen der Gesellschafter erschüttert werden, so das Finanzgericht Münster in 
einer aktuellen Entscheidung vom 21. März 2018. 
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Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, hielt im Betriebsvermögen einen BMW X3, den verschiedene 
Arbeitnehmer für Technikereinsätze, Botengänge, Auslieferungen und als Ersatzfahrzeug nutzten. Ein 
Fahrtenbuch wurde nicht geführt. An der Gesellschaft waren drei Kommanditisten (ein Vater und 
zwei Söhne) beteiligt. Das Finanzamt setzte für den BMW X3 einen Privatnutzungsanteil an, den es 
nach der Ein-Prozent-Regelung berechnete. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, 
dass allen Gesellschaftern ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung gestanden hätten, die dem 
Betriebsfahrzeug in Status und Gebrauchswert zumindest vergleichbar seien. Das Finanzgericht 
Münster gab der Klage vollumfänglich statt.  
 
Zwar entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein betriebliches Kraftfahrzeug, das zum 
privaten Gebrauch geeignet ist und zur Verfügung steht, auch privat genutzt wird. Insoweit besteht ein 
Anscheinsbeweis, der ausnahmsweise erschüttert werden kann. Der Steuerpflichtige muss zwar nicht 
beweisen, dass keine private Nutzung stattgefunden hat. Allerdings ist es erforderlich, dass vom 
Steuerpflichtigen ein Sachverhalt dargelegt – und im Zweifelsfall nachgewiesen – wird, der es ernst-
lich möglich erscheinen lässt, dass sich die Sache anders als nach den allgemeinen Erfahrungsgrund-
sätzen abgespielt hat.  
 
Im Streitfall war das Finanzgericht davon überzeugt, dass der BMW X3 tatsächlich nicht privat genutzt 
worden ist, da den Kommanditisten im Streitzeitraum in Status und Gebrauchswert zumindest ver-
gleichbare Fahrzeuge zur Verfügung gestanden haben.  
 
Andere Rechtslage bei Arbeitnehmern 
 
Bei Arbeitnehmern verhält sich die Rechtslage anders. Hier führt die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung eines Dienstwagens für die Privatnutzung zu einem lohnsteuerlichen Vorteil – und zwar 
unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer den betrieblichen Pkw tatsächlich 
privat nutzt. Ob der Arbeitnehmer den Anscheinsbeweis zu entkräften vermag, ist für die Besteuerung 
des Nutzungsvorteils unerheblich.  
 
Hat der Arbeitgeber allerdings ein Nutzungsverbot ausgesprochen, liegt kein geldwerter Vorteil vor. 
Das Nutzungsverbot muss durch entsprechende Unterlagen (z. B. eine arbeitsvertragliche oder 
andere arbeits- oder dienstrechtliche Rechtsgrundlage) nachgewiesen werden.  
 
Nach einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 04. April 2018 steht dem 
Nutzungsverbot ein ausdrücklich mit Wirkung für die Zukunft erklärter schriftlicher Verzicht des Arbeit-
nehmers auf die Privatnutzung gleich, wenn aus außersteuerlichen Gründen ein Nutzungsverbot des 
Arbeitgebers nicht in Betracht kommt und der Nutzungsverzicht dokumentiert wird. Die Nutzungsver-
zichtserklärung ist als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. 
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Einkommensteuer . Außerhäusliches Arbeitszimmer im Miteigentum als Steuerfalle 
 
Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeitszimmer unterliegen grundsätzlich keinen Abzugsbe-
schränkungen. Aber: Erwerben Eheleute eine Immobilie im hälftigen Miteigentum und nutzt ein Ehe-
gatte allein eine Wohnung zu beruflichen Zwecken, kann er Abschreibungen und Schuldzinsen nur 
entsprechend seinem Miteigentumsanteil steuerlich geltend machen. Dies gilt zumindest dann, wenn 
die Darlehen zum Wohnungserwerb gemeinsam aufgenommen wurden und Zins und Tilgung von 
einem gemeinsamen Konto beglichen werden. So lautet eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
vom 06. Dezember 2017. 
 
Hintergrund 
 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind in vollem Umfang abzugsfähig, wenn es den 
Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit darstellt. Sofern für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, können die Aufwendungen 
zumindest bis zu € 1.250,00 steuermindernd abgesetzt werden; anderenfalls scheidet ein Kostenab-
zug aus. 
 
Liegt jedoch ein außerhäusliches Arbeitszimmer oder eine (häusliche) Betriebsstätte vor, sind die 
Kosten in voller Höhe abzugsfähig. Die Abgrenzung ist oft schwierig und beschäftigt häufig die 
Gerichte. Nicht als häusliches Arbeitszimmer gelten grundsätzlich zusätzlich angemietete Räume 
sowie typische Betriebsräume, Lagerräume und Ausstellungsräume. 
 
Im Streitfall hatten Eheleute eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im selben 
Haus, jedoch auf einer anderen Etage und räumlich nicht mit der selbst genutzten Wohnung ver-
bunden, erwarben sie eine weitere (kleinere) jeweils im hälftigen Miteigentum der Ehegatten stehende 
Wohnung, die von der Ehefrau ausschließlich beruflich genutzt wurde. Die Darlehen zum Erwerb 
dieser Wohnung nahmen die Eheleute gemeinsam auf; die Zinsen und die Tilgung sowie die 
laufenden Kosten beglichen sie von einem gemeinsamen Konto. 
 
Obwohl es sich um ein außerhäusliches Arbeitszimmer handelte, ließ das Finanzamt nur die 
nutzungsorientierten Kosten (Strom, Wasser, Heizung) in voller Höhe zum Abzug als Werbungskosten 
zu. Die grundstücksorientierten Kosten (z. B. Gebäudeabschreibung und Schuldzinsen) erkannte es 
dagegen nur zu 50 % an, weil das dem Miteigentumsanteil der Ehefrau entsprach. In der Revision 
bestätigte der BFH diese Sichtweise. 
 
Entscheidung 
 
Gemeinschaftlich getragene Aufwendungen für eine Immobilie, die einem Ehegatten gehört und die 
dieser zur Erzielung von Einnahmen nutzt, sind beim Eigentümerehegatten in vollem Umfang 
Werbungskosten. 
 
Sind Eheleute jedoch Miteigentümer eines Grundstücks und erwerben sie – wie im Streitfall – eine 
Eigentumswohnung zu Miteigentum, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder von ihnen die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten entsprechend seinem Miteigentumsanteil getragen hat – und 
zwar unabhängig davon, wie viel er tatsächlich aus eigenen Mitteln dazu beigetragen hat.  
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Demgemäß sind auch die gemeinsam getragenen laufenden Aufwendungen für eine solche 
Wohnung, soweit sie grundstücksorientiert sind (z. B. Schuldzinsen auf den Anschaffungskredit, 
Grundsteuern, allgemeine Reparaturkosten, Versicherungsprämien und ähnliche Kosten), nur ent-
sprechend den Miteigentumsanteilen als Werbungskosten abziehbar. 
 
Etwas anderes gilt, wenn ein Ehegatte sich an den Anschaffungskosten für das Miteigentum des 
anderen Ehegatten beteiligt, um die Wohnung teilweise zu beruflichen Zwecken nutzen zu können. 
Davon kann auszugehen sein, wenn nur ein Ehegatte Einkünfte erzielt oder erheblich höhere als der 
Ehepartner und er sich deshalb mit einem deutlich höheren Beitrag an den Anschaffungskosten 
beteiligt als der andere. In diesem Fall ist dieser Beitrag, soweit er die anteiligen Anschaffungskosten 
des beruflich oder betrieblich genutzten Raums deckt, von dem nutzenden Ehepartner als in seinem 
beruflichen Interesse aufgewendet anzusehen mit der Folge, dass er für die Zeit der Nutzung zu 
Abschreibungen berechtigt ist. 
 
Im Streitfall hat die Ehefrau die Abschreibungen für die Arbeitswohnung nur in Höhe ihres Miteigen-
tumsanteils und die Schuldzinsen sowie die übrigen grundstücksbezogenen Aufwendungen nur zur 
Hälfte getragen. Zins und Tilgung der gemeinschaftlich aufgenommenen Darlehen wurden aus 
gemeinsamen Mitteln der Eheleute („aus einem Topf“) bestritten. Somit ist davon auszugehen, dass 
der Ehemann die auf seinen Miteigentumsanteil entfallenden Kosten aus eigenem Interesse 
aufgewandt hat. 
 
 
Lohnsteuer . Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten mit Firmenwagen zur 
Arbeit wird Pflicht 
 
Das Bundesfinanzministerium hat zahlreiche Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung der Firmen-
wagenüberlassung an Arbeitnehmer zusammengefasst und an die aktuelle Rechtslage angepasst. 
Interessant ist vor allem die neue Sichtweise zur Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.  
 
Wird der Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist der 
geldwerte Vorteil mit monatlich 0,03 % des Bruttolistenpreises für jeden Entfernungskilometer zu 
berechnen. Nutzt der Arbeitnehmer den Pkw aber monatlich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten, dann kann er die Einzelbewertung wählen. Er braucht dann pro Fahrt nur 0,002 % des 
Listenpreises pro Entfernungskilometer zu versteuern. 
 
Tipp: Die Einzelbewertung ist dann vorteilhaft, wenn der Pkw für diese Fahrten an weniger als 

180 Tagen im Jahr genutzt wird. Die 0,03 %-Regelung geht nämlich von der Annahme aus, 
dass der Angestellte seine Arbeitsstätte an 15 Tagen im Monat bzw. an 180 Tagen im 
Kalenderjahr aufsucht. 

 
Bisher war der Arbeitgeber nicht zur Einzelbewertung verpflichtet. Nach der neuen Verwaltungsan-
weisung besteht eine Pflicht, wenn der Arbeitnehmer eine Einzelbewertung verlangt und sich aus der 
arbeitsvertraglichen oder einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage nichts 
anderes ergibt. Verpflichtend ist die Neuregelung erst ab dem 01. Januar 2019. Vorher können 
Arbeitgeber noch nach den alten Spielregeln verfahren. 
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Die Einzelbewertung setzt eine kalendermonatliche schriftliche Erklärung des Arbeitnehmers voraus, 
an welchen Tagen (Datumsangabe) er den Pkw für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt hat. Auch bei mehreren Fahrten ist arbeitstäglich nur eine Fahrt zu berücksichtigen. 
 
Die Erklärungen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 
Es wird dabei nicht beanstandet, wenn für den Lohnsteuerabzug jeweils die Erklärung des Vormonats 
zugrunde gelegt wird. 
 
Tipp:  Führt der Arbeitgeber keine Einzelbewertung durch, kann die Korrektur des Arbeitslohns über 

die Einkommensteuererklärung erfolgen. 
 
 
Lohnsteuer . 44 €-Freigrenze bei vergünstigter Fitnessstudio-Nutzung  
 
Der geldwerte Vorteil aus der vergünstigten Nutzung von Fitness-Studios fließt Arbeitnehmern monat-
lich zu, wenn sie keinen über die Dauer eines Monats hinausgehenden, unentziehbaren Nutzungsan-
spruch haben. Somit ist, so das Finanzgericht Niedersachsen, die monatliche Freigrenze von € 44,00 
anwendbar (Urteil vom 13. März 2018). 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Ein Arbeitgeber hatte eine Firmenfitness-Mitgliedschaftsvereinbarung mit einer Firma geschlossen, die 
über 1.300 Anlagen der ihrem Verbund angeschlossenen Partnereinrichtungen anbietet. Das Pro-
gramm sieht vor, dass Unternehmen Nutzungslizenzen zu einem ermäßigten Preis erwerben und den 
Beschäftigten die Trainingsmöglichkeit bei den Partnern einräumen. Die Vertragslaufzeit galt für 
zwölf Monate und verlängerte sich ohne fristgerechte Kündigung.  
 
Das Finanzamt war der Meinung, dass die monatliche 44 €-Freigrenze für Sachbezüge überschritten 
sei, weil den Arbeitnehmern der geldwerte Vorteil im Zeitpunkt der Überlassung der Teilnahme-
berechtigung für den gesamten Zeitraum eines Jahres zufließe. Doch das sah das Finanzgericht 
Niedersachsen anders.  
 
Die monatliche Freigrenze wurde im Streitfall nach Anrechnung der von den Arbeitnehmern gezahlten 
Entgelte nicht überschritten. Entgegen der Auffassung des Finanzamts fließt den Beschäftigten der 
geldwerte Vorteil nicht für den Zeitraum eines Jahres, sondern vielmehr während der Dauer ihrer 
Teilnahme fortlaufend monatlich zu. 
 
In seiner Urteilsbegründung grenzte das Finanzgericht seine Entscheidung insbesondere von einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs vom 14. November 2012 ab. Dieser hatte entschieden: Räumt der Arbeit-
geber seinen Arbeitnehmern durch Vereinbarung mit einem Verkehrsbetrieb das Recht zum Erwerb 
einer vergünstigten Jahresnetzkarte (Job-Ticket) ein, fließt der Vorteil den Arbeitnehmern bereits in 
dem Zeitpunkt zu, in dem sie die Jahresnetzkarten erwerben. 
 
Tipp: Bei der monatlichen Überlassung einer Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrbe-

rechtigung für ein Job-Ticket, das für einen längeren Zeitraum gilt, ist die Freigrenze dem-
gegenüber anwendbar. Dies ergibt sich aus den Lohnsteuerrichtlinien. 
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Im Gegensatz zum vergünstigten Erwerb einer Jahresfahrkarte erlangen die Beschäftigten durch die 
Aushändigung des Mitgliedsausweises keinen unentziehbaren Anspruch, sondern nur das (entzieh-
bare) Recht zur Nutzung der Einrichtungen für die Dauer der aktivierten Karte. Im Streitfall konnten die 
Arbeitnehmer den Wert des Nutzungsrechts nicht im Zeitpunkt der Einräumung in vollem Umfang, 
sondern nur monatlich realisieren, sodass von einem fortlaufenden, monatlichen Zufluss auszugehen 
ist. 
 
Tipp: Ob die Verwaltung gegen das arbeitnehmerfreundliche Urteil Revision einlegen wird, bleibt 

vorerst abzuwarten.  
 
 
Umsatzsteuer . Zur Zurechnung von Verkäufen über eBay 
 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 26. Oktober 2017 sind Um-
sätze aus Verkäufen über die Internet-Auktions-Plattform eBay der Person zuzurechnen, unter deren 
Nutzernamen die Verkäufe ausgeführt worden sind. Diese Person ist der umsatzsteuerliche Unter-
nehmer, der die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen muss.  
 
Findet die Internetauktion ausschließlich unter Verwendung des Nutzernamens statt, wird dem Meist-
bietenden Folgendes suggeriert: Die Person, die das Verkaufsangebot unterbreitet, ist die gleiche Per-
son, die sich den anonymen Nutzernamen hat zuweisen lassen. Nur diese Person kann bei Leistungs-
störungen zivilrechtlich auf Vertragserfüllung in Anspruch genommen werden und ist folglich auch der 
Unternehmer. 
 
Ob die Umsätze eines „privaten“ eBay-Verkäufers der Umsatzsteuer unterliegen, ist mitunter 
schwierig zu beurteilen und hängt von dem Gesamtbild der Verhältnisse ab.  
 
Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich oder 
beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht fehlt, 
Gewinn zu erzielen. Bei der Beurteilung sind u. a. zu berücksichtigen: Die Dauer und die Intensität des 
Tätigwerdens, die Höhe der Entgelte, die Beteiligung am Markt und die Zahl der ausgeführten Um-
sätze. Dass bereits beim Einkauf eine Wiederverkaufsabsicht bestanden hat, ist kein für die Nach-
haltigkeit allein entscheidendes Merkmal. 
 
Tipp: Wenn der Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich maximal € 50.000,00 beträgt und im 

Vorjahr nicht mehr als € 17.500,00 betragen hat, wird keine Umsatzsteuer erhoben. Diese 
Kleinunternehmerregelung ist aber nicht zwingend. Man kann hierauf per Antrag verzichten, 
um wie ein „normaler“ Unternehmer behandelt zu werden.  

 
 
Erbschaftsteuer . Auflassungsvormerkung reicht nicht für Erbschaftsteuerbefreiung 
des Familienheims  
 
Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte Immobilie kann erbschaftsteuerfrei vererbt werden, wenn das 
Familienheim vom Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner weitere zehn Jahre lang bewohnt 
wird. Erben Kinder oder Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber hinaus zu beachten, dass die Steuer-
befreiung auf eine Wohnfläche von 200 qm begrenzt ist. Wird diese Grenze überschritten, dann 
unterliegt der übersteigende Teil der Erbschaftsteuer. 



 

 8 

Ausgabe Juni 2018 

Nach Auffassung des BFH (Urteil vom 29. November 2017) setzt die Steuerbefreiung zudem voraus, 
dass der verstorbene Ehegatte zivilrechtlicher Eigentümer oder Miteigentümer des Familienheims war. 
Eine im Todeszeitpunkt bestehende Auflassungsvormerkung reicht nicht.  
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Die Ehefrau (EF) erwarb von einem Bauträgerunternehmen eine noch zu errichtende Eigentums-
wohnung und vier Tiefgaragenstellplätze. Anfang 2008 wurde zugunsten der EF eine Auflassungsvor-
merkung im Grundbuch eingetragen. Im Dezember 2008 zogen EF, ihr Ehemann (EM) und die beiden 
Töchter in die Wohnung ein. Der Kaufpreis war bis auf eine zunächst noch zurückbehaltene restliche 
Kaufpreisrate gezahlt. EF verstarb Mitte 2009. Zu diesem Zeitpunkt war sie nicht als Eigentümerin der 
Eigentumswohnung im Grundbuch eingetragen. Nach dem Testament sollte EM die Eigentums-
wohnung alleine erhalten. Anfang 2010 wurde EM als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Er nutzt 
die Wohnung seit dem Einzug ununterbrochen zu eigenen Wohnzwecken. 
 
EM beantragte die Steuerbefreiung für Familienwohnheime, was das Finanzamt aber ablehnte. Denn 
EM habe nicht das Eigentum, sondern einen mit dem Verkehrswert anzusetzenden Anspruch auf 
Übereignung des Grundstücks erworben. Dieser Meinung folgten sowohl das Finanzgericht München 
als auch der BFH. 
 
Tipp: Die von Todes wegen erfolgende Zuwendung eines dinglichen Wohnungsrechts erfüllt eben-

falls nicht die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung. In dem vom BFH am 03. Juni 2014 
entschiedenen Streitfall wurde das Eigentum am Grundstück jeweils hälftig an die beiden 
Kinder übertragen und der Witwe unentgeltlich ein lebenslanges, dinglich gesichertes 
Wohnungs- und Mitbenutzungsrecht an der ehelichen Wohnung eingeräumt. 

 
 
Kauf- und Vertragsrecht . Online-Versand darf Konto im EU-Ausland nicht 
ablehnen 
 
OLG Karlsruhe, Urteil vom 20.04.2018, Az.: 4 U 120/17 
 
Werden Kunden mit Sitz in Deutschland von einem Online-Händler die Zahlungsmöglichkeit per 
Lastschrift angeboten, so darf nach einer Entscheidung des OLG Karlsruhe der Einzug von einem 
Bankkonto im EU-Ausland nicht abgelehnt werden. 
 
Ein in Deutschland lebender Kunde hatte auf der Internetseite eines Onlineshops Waren bestellt und 
als Bezahlmethode das angebotene Lastschriftverfahren ausgewählt. Hierfür gab er sodann die Daten 
eines Bankkontos in Luxemburg an. Bei der Eingabe der Kontonummer bekam der Kunde dann eine 
Fehlermeldung. Auf Nachfrage erklärte der Kundenservice des Versandhandels: "Bei Kunden, deren 
Wohnsitz in Deutschland ist, ist es uns leider nicht möglich, von einem ausländischen Bankkonto 
abzubuchen." 
 
Diese Praxis hielt der Verbraucherzentrale Bundesverband für unzulässig und klagte gegen den 
Händler auf Unterlassung. 
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Mit Erfolg! Wie das Gericht urteilte, verstieß der Händler mit der Praxis gegen die SEPA-Verordnung 
der Europäischen Union. Nach dieser Verordnung dürften Zahlungsempfänger nicht vorgeben, in 
welchem Land der EU das Konto zu führen sei, von dem die Zahlungen erfolgen sollen. Damit schloss 
sich das Berufungsgericht der Auffassung des Landgerichts Freiburg an. 
 
 
Gewerblicher Rechtsschutz . Letzte Bestellung – Auch BGH versagt „bekömmliche“ 
Bierwerbung 
 
BGH, Urteil vom 17.05.2018, Az. I ZR 252/16 
 
In letzter Instanz hat nunmehr der BGH einer bayrischen Brauerei versagt, ihr Bier als „bekömmlich“ 
zu bewerben. 
 
In ihrem Internetauftritt warb die Beklagte für bestimmte Biersorten mit einem Alkoholgehalt von über 
1,2 Vol.-% unter Verwendung des Begriffs "bekömmlich". Diese Werbeaussage hielt ein Verbraucher-
schutzverband für unzulässig. Denn die Aussage "bekömmlich" stelle für eine gesundheitsbezogene 
Angabe im Sinn von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel dar, die nach Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1924/2006 bei alkoholischen Getränken mit mehr als 1,2 Vol.-% jedoch unzulässig sei. 
Die Beklagte wurde auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen. 
 
Nachdem die beklagte Brauerei bereits in den ersten beiden Instanzen unterlegen war, hat nun der 
BGH dem jahrelangen Rechtsstreit einen Deckel draufgesetzt und wie die Vorinstanzen entschieden. 
 
Eine "gesundheitsbezogene Angabe" liege vor, wenn mit der Angabe eine Verbesserung des Gesund-
heitszustands dank des Verzehrs eines Lebensmittels versprochen werde. Eine Angabe sei aber auch 
dann gesundheitsbezogen, wenn mit ihr zum Ausdruck gebracht werde, der Verzehr des Lebens-
mittels habe auf die Gesundheit keine schädlichen Auswirkungen, die in anderen Fällen mit dem 
Verzehr eines solchen Lebensmittels verbunden sein können, so die Bundesrichter. Nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts wird der Begriff "bekömmlich" durch die angesprochenen Verkehrs-
kreise als "gesund", "zuträglich" und "leicht verdaulich" verstanden. Er bringe bei einer Verwendung 
für Lebensmittel zum Ausdruck, dass dieses im Verdauungssystem gut aufgenommen und – auch bei 
dauerhaftem Konsum – gut vertragen werde. Dies sei bei alkoholischen Getränken mit einem Alkohol-
gehalt von über 1,2 Vol.-% jedoch nicht der Fall. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts 
werde „bekömmlich“ auch im Zusammenhang der beanstandeten Werbung so verstanden. Der 
Werbung lasse sich nicht entnehmen, dass mit dem Begriff "bekömmlich" nur der Geschmack des 
Bieres beschrieben werden soll. 
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Gewerblicher Rechtsschutz . Verboten! – Keine Werbung mit „30 % Rabatt auf (fast) 
alles“ 
 
OLG Köln, Urteil vom 20.04.2018, Az.: 6 U 153/17 
 
Nach einer Entscheidung des OLG Köln darf ein Möbelhaus nicht mit der Gewährung von 30 % auf 
„fast alles“ werben, wenn in einer Anmerkung zur Werbung die Produkte von 40 Herstellern von dem 
Rabatt ausgeschlossen sind. 
 
Der Möbelmarkt hatte in einem Prospekt damit geworben "30 % Rabatt auf fast alles" zu gewähren, 
wobei sich das Wort "fast" senkrecht gedruckt im Knick des gefalteten Prospektes befand und deutlich 
kleiner und dünner gestaltet war als der Rest des Textes. Bereits diese Gestaltung könnte eine 
Irreführung darstellen, was das Gericht aber bei seiner Entscheidung offen ließ. 
 
Denn jedenfalls entstehe nach Ansicht der Richter ein irreführender Eindruck durch die zugehörige 
Sprechblase, in der ausgeführt wurde, den Rabatt gebe es "auch auf Polstermöbel, Wohnwände, 
Küchen, Schlafzimmer, Stühle, Tische…[es folgen weitere Produktkategorien]… einfach auf fast 
alles".  
 
Diese Aufzählung könne der Verbraucher nur dahin verstehen, so das OLG, dass der Rabatt 
uneingeschränkt gelten solle mit Ausnahme der in der Aufzählung nicht genannten Produktkategorien 
wie etwa Gartenmöbel. Tatsächlich ergab sich aber aus einer Anmerkung zu der Werbung, dass es 
zahlreiche weitere Einschränkungen des Rabatts gab. Zu diesen Ausnahmen gehörten nicht nur 
bereits reduzierte Waren und alle Angebote aus den Prospekten, Mailings und Anzeigen des Möbel-
marktes, sondern es waren auch die Artikel von 40 namentlich genannten Herstellern von dem Rabatt 
ausgenommen worden.  
 
Das Gericht führte aus, dass die Angaben zum Preisnachlass im Blickfang der Werbung objektiv 
falsch im Sinne einer sogenannten dreisten Lüge seien, d. h. einer objektiven Unrichtigkeit, für die 
kein vernünftiger Anlass bestanden habe. Eine solche Falschangabe könne auch nicht durch einen 
erläuternden Zusatz richtig gestellt werden. 
 
Die Revision gegen das Urteil hat das Gericht nicht zugelassen. 
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